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1.) Bewirtung eigener Arbeitnehmer - „Geschäftliche” Veranlassung von Bewirtungskosten?  

2.) Keine Steuerbarkeit von Innenleistungen bei Organschaft  

3.) Beginn der Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz oder die Außerbetriebnahme eines  
elektronischen Aufzeichnungssystems  

4.) Zuwendungen anlässlich von Betriebsveranstaltungen  

5.)  Steuerbilanzielle Rückstellung für Altersfreizeit 

 

Allgemeine Steuerzahlungstermine im September 2024    

Fälligkeit Steuerart Ende der 
Schonfrist 

Di. 10.09. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag Fr. 13.09. 

Di. 10.09. Umsatzsteuer Fr. 13.09. 

Di. 10.09. Einkommenssteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Fr. 13.09. 

Di. 10.09. Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Fr. 13.09. 

Do. 26.9. Sozialversicherung  

 
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der  
Finanzbehörde. 
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstermin einge-
reicht werden. 
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1. Bewirtung eigener Arbeitnehmer - „Geschäftliche” Veranlassung von Bewirtungskosten? 

Eine „geschäftliche” Veranlassung fehlt vor allem dann, wenn ein Unternehmen seine eigenen Arbeit-
nehmer bewirtet. Nur derjenige Bewirtungsaufwand, der betrieblich veranlasst ist, aber auf die eigenen 
Arbeitnehmer entfällt, ist deswegen nicht in seiner Abzugsfähigkeit begrenzt. So entschied das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg (Az. 6 K 6089/20). 

Die Abzugsbeschränkung (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG) erfasst auch Veranstaltungen, bei denen neben 
Dritten (Geschäftspartner, Kunden etc.) auch eigene Arbeitnehmer des Unternehmens teilnehmen.  
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG ist auch dann anzuwenden, wenn die Verköstigung in einen anderen  
betrieblichen Vorgang eingebunden und diesem gegenüber untergeordnet ist. 

 

2. Keine Steuerbarkeit von Innenleistungen bei Organschaft 

Der Europäische Gerichtshof hat auf Vorlage des Bundesfinanzhofs entschieden, dass Innenumsätze 
zwischen Organträgern und Organen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes nicht umsatzsteuerbar sind 
und nicht gegen Unionsrecht verstoßen. 

Hinweis 

Mit dieser Entscheidung ist eine langjährige Rechtsunsicherheit beseitigt. Es gilt festzustellen, dass 
Lieferungen/sonstige Leistungen innerhalb des Organkreises auch dann nicht steuerbare Innenum-
sätze sind, wenn steuerfreie Ausgangsumsätze vorliegen.  

Durch die Entscheidung ist auch die Frage geklärt, ob für Lieferungen/sonstige Leistungen innerhalb 
des Organkreises ordnungsgemäße Rechnungen notwendig sind. Diese Frage stellte sich, um bei ei-
ner gegenteiligen Entscheidung (Versagung der Nichtsteuerbarkeit) umsatzsteuerliche Nachteile 
(keine Anrechnung der Vorsteuer) zu vermeiden. 

Fazit: Für Lieferungen/sonstige Leistungen innerhalb des Organkreises sind keine ordnungsgemä-
ßen Rechnungen im umsatzsteuerlichen Sinne zwingend geboten. 

3. Beginn der Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz oder die Außerbetriebnahme eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems  

Mit dem Schreiben vom 28.06.2024 hat das Bundesministerium der Finanzen die ausgesetzte Mittei-
lungsverpflichtung über den Einsatz oder die Außerbetriebnahme eines elektronischen Aufzeichnungs-
systems aufgehoben. 
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Was bedeutet das? 

Nach § 146a Abs. 4 Abgabenordnung besteht eine Anzeigepflicht für Steuerpflichtige über den Einsatz 
oder die Außerbetriebnahme eines elektronischen Aufzeichnungssystems (insbesondere ordnungs-
gemäße Kassensysteme). Mit dem aktuellen Schreiben bestimmt das Bundesministerium der Finanzen, 
dass für Aufzeichnungssysteme, die ab dem 01.07.2025 angeschafft werden, innerhalb eines Monats 
nach Anschaffung die erforderlichen Angaben mitzuteilen sind. Für vor dem 01.07.2025 angeschaffte 
Systeme, also alle bestehenden Systeme, ist die Meldung bis 31.07.2025 vorzunehmen. 

Achtung: Auch die Außerbetriebnahme ist mitzuteilen! Bevor ab 01.07.2025 das alte System außer 
Betrieb genommen wird, muss zuvor die Mitteilung über die Neuanschaffung des Nachfolgesystems 
erfolgen. 

Was muss gemeldet werden? 

Dem zuständigen Finanzamt sind über das dafür vorgesehene Programm ELSTER elektronisch folgende 
Angaben zu machen: 

Name des Steuerpflichtigen, 

Steuernummer des Steuerpflichtigen, 

Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 

Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems, 

Anzahl der verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme, 

Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems, 

Datum der Anschaffung des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems. 

Datum der Außerbetriebnahme des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems. 

 

Hinweis 

Das Bundesministerium der Finanzen weist im Schreiben darauf hin, dass alle elektronischen Auf-
zeichnungssysteme einer Betriebsstätte in einer Mitteilung zu übermitteln sind. Geleaste oder 
gemietete Systeme sind ebenfalls mitzuteilen. Ferner besteht auch für EU-Taxameter und Wegstre-
ckenzähler eine Mitteilungspflicht. Sollten derartige Geräte im Einsatz sein, ist wegen der sehr dif-
ferenzierten Ausgestaltung das BMF-Schreiben im Einzelnen heranzuziehen. 

4. Zuwendungen anlässlich von Betriebsveranstaltungen 

Wird bei Betriebsveranstaltungen der Freibetrag von 110 Euro je Teilnehmer oder die Anzahl von zwei 
begünstigten Veranstaltungen pro Jahr überschritten, stellen die Zuwendungen steuerpflichtigen 
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Arbeitslohn dar. Die steuerpflichtigen Zuwendungen können vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal  
besteuert werden (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG). Die zulässige Pauschalbesteuerung führt zur Sozial-
versicherungsfreiheit. Unklar war jedoch, bis zu welchem Zeitpunkt der Arbeitgeber die Pauschalbe-
steuerung mit 25 % spätestens durchgeführt haben muss, um die Beitragsfreiheit zu begründen. 
Demnach sind Zuwendungen nur dann nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zuzu-
rechnen, soweit diese mit der Entgeltabrechnung für den jeweiligen Abrechnungszeitraum lohnsteuer-
frei belassen oder pauschal besteuert werden. Da diese zeitliche Frist in der Praxis kaum umsetzbar ist, 
vertreten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung in ihrem Besprechungsergebnis vom 
20.04.2016 (TOP 5) die Auffassung, dass der Arbeitgeber die Pauschalbesteuerung mit 25 % bis 
spätestens zum 28./29. Februar des Folgejahres durchgeführt und die Pauschalsteuern bis zu diesem 
Zeitpunkt an das zuständige Finanzamt abgeführt haben muss.  

Dagegen wehrte sich ein Unternehmen, das die Pauschalbesteuerung erst im März des Folgejahres 
durchführte, und bekam vor dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (Az. L 12 BA 3/20) 
zunächst Recht. Allerdings wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung die Revision zugelassen. Das 
Bundessozialgericht hob die Vorentscheidung des Landessozialgerichts auf (Az. B 12 BA 3/22 R) und 
bestätigte die Ansicht des prüfenden Rentenversicherungsträgers. Nach Ansicht des Bundessozialge-
richts kommt es entscheidend darauf an, dass die pauschale Besteuerung mit der Entgeltabrechnung 
für den jeweiligen Abrechnungszeitraum erfolgt. Im Gegensatz zum Lohnsteuerrecht muss für das 
Sozialversicherungsrecht bzgl. der Beitragsfreiheit im Monat des Zuflusses des Arbeitsentgelts 
entschieden werden und die Pauschalbesteuerung mit 25 % gemäß dem Besprechungsergebnis vom 
20.04.2016 (TOP 5) bis spätestens Ende Februar des Folgejahres auch tatsächlich erfolgt sein.  

 

Hinweis 

Will der Arbeitgeber die nachträgliche Inanspruchnahme für Beiträge zur Sozialversicherung 
vermeiden, muss künftig die rechtzeitige Pauschalbesteuerung mit 25 % sichergestellt werden. 
Diesbezüglich kommt auch eine Pauschalbesteuerung zunächst auf Schätzbasis in Frage, bis die 
endgültigen Kosten der Betriebsfeier final feststehen. 

 
 

5. Steuerbilanzielle Rückstellung für Altersfreizeit 

Für die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Gewährung von Altersfreizeit (von zwei Tagen pro Jahr der 
Betriebszugehörigkeit), die unter den Bedingungen einer mindestens zehnjährigen Betriebszugehörig-
keit des Arbeitsnehmers sowie der Vollendung dessen 60. Lebensjahres steht, ist lt. Bundesfinanzhof 
eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden (Az. IV R 22/22). 

Streitig war die steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit einer Rückstellung für Altersfreizeit. Ein Unter-
nehmen gewährte ihren älteren Beschäftigten neben ihrem vertraglichen Jahresurlaub einen zusätz-
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lichen jährlichen Anspruch auf bezahlte Altersfreizeit von zwei Tagen pro Jahr der Betriebszugehörig-
keit. Voraussetzung für den Erhalt war eine Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren und das 
Überschreiten der Altersgrenze von 60 Jahren. Das beklagte Finanzamt lehnte die steuermindernde 
Berücksichtigung der hierfür gebildeten Rückstellung ab. Die Voraussetzungen einer Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten seien nicht erfüllt. 

Bereits das Finanzgericht Köln hatte zu Gunsten des Unternehmens entschieden. Die Richter des  
Bundesfinanzhofs wiesen die Revision des Finanzamts zurück. Sie sahen einen Leistungsüberhang der 
Arbeitnehmer in der langjährigen Zugehörigkeit zum Unternehmen und damit eine bereits am Bilanz-
stichtag bestehende Verpflichtung des Unternehmens. Der für die Rückstellungsbildung notwendige 
Erfüllungsrückstand ist auch an den wirtschaftlichen Gegebenheiten zu messen. Die Bilanzierungs-
grundsätze gelten auch für Dauerschuldverhältnisse und damit - wie im Streitfall - für Arbeitsverhält-
nisse. Auch wenn im Streitfall noch nicht bei allen Arbeitnehmern beide Bedingungen für die Altersfrei-
zeit erfüllt waren, ist die zukünftige Verpflichtung hinreichend wahrscheinlich.  

 

Hinweis 

In der Handelsbilanz sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Das handels-
rechtliche Passivierungsgebot für Rückstellungen für Verbindlichkeiten gehört zu den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung und gilt nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG auch für die Steuer-
bilanz. 

 

 


